
1 430.10.01

Bildungsreglement der Stadt Thun (BiR)

(Stadtratsbeschluss Nr. 29 vom 2. April 2009)

Der Stadtrat von Thun,

gest�tzt auf Art. 12 des Kindergartengesetzes vom 23. November 19831,
Art. 34 und 51 des Volksschulgesetzes vom 19. M�rz 19922 (VSG) 
sowie Art. 38 lit. a der Stadtverfassung vom 23. September 20013,

beschliesst:

I. Allgemeines

Art.1
Dieses Reglement regelt die Ziele sowie Grundz�ge der Organisation 
des st�dtischen Bildungswesens.

Art. 2
1 Die st�dtischen Schulen setzen den Bildungsauftrag gem�ss dem 
kantonalen Lehrauftrag und in W�rdigung der besonderen Anspr�che 
vor Ort um.
2 Sie und die weiteren Bildungseinrichtungen sind Teil der Stadt und 
damit wichtige Tr�ger der Stadtentwicklung.
3 Sie unterst�tzen die St�rkung der Position der Stadt Thun als attrak-
tiver Standort zum Wohnen und zur Ansiedlung von Unternehmungen.
4 Sie tragen die Massnahmen zur Integration von Menschen aus frem-
den Kulturen mit.

Art. 3
Die Schulorgane gem�ss Art. 15 Abs. 1 sch�pfen den Gestaltungsraum, 
welchen die kantonalen und st�dtischen Rahmenordnungen bieten, voll 
aus zur Entwicklung und Umsetzung einer eigenen st�dtischen Schul-
identit�t und von gemeinsamen Standards der Unterrichtsorganisation 
und der Zusammenarbeit der Schulpartner.
a Sie f�rdern und entwickeln ein zeitgem�sses F�hrungsverst�ndnis 

auf allen Ebenen.
b Sie st�rken die Personalentwicklung unter den Lehrkr�ften und F�h-

rungsverantwortlichen.
c Sie beobachten die mittel- und l�ngerfristige Entwicklung der Bed�rf-

nisse nach R�umen und Einrichtungen und stellen Antrag an die zu-
st�ndigen Instanzen.
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d Sie ber�cksichtigen die Bed�rfnisse nach besonderer F�rderung und 
St�tzung.

e Sie pflegen eine proaktive Information und koordinieren diese mit der 
�brigen st�dtischen �ffentlichkeitsarbeit.

f Sie unterst�tzen die Pr�vention von Konflikten und sorgen f�r ein 
kompetentes und fachlich einwandfreies Vorgehen bei deren Bear-
beitung.

g Sie sorgen f�r die n�tige Evaluation der Qualit�t an den Schulen und 
deren Erhaltung und Weiterentwicklung.

h Sie sorgen f�r die optimale Aussch�pfung der M�glichkeiten im schu-
lischen Betreuungswesen.

i Sie erhalten und pflegen die erg�nzenden Angebote in Kultur, Sport
und Freizeit.

II. StÄdtische Schulen und Bildungseinrichtungen

Art. 4
1 Schulen und Bildungseinrichtungen sind insbesondere
a die Kinderg�rten,
b die Volksschule,
c Gesundheits- und Beratungsdienste,
d Tagesschulangebote,
e der freiwillige Schulsport,
f das Kadettenwesen,
g das Stipendienwesen,
2 Sie arbeiten mit weiteren �ffentlichen Bildungseinrichtungen in der 
Stadt und Region Thun zusammen, namentlich mit
a den Gymnasien,
b der Wirtschaftsschule Thun (WST),
c der Gewerblich Industriellen Berufsschule Thun (GIBT),
d der Schlossbergschule Spiez,
e der Hotelfachschule HFT,
f der Musikschule der Region Thun (MSRT), 
g den �ffentlichrechtlichen Kirchgemeinden betreffend den kirchlichen 

Unterricht.

Art. 5
1 Jedes sich in der Gemeinde dauernd aufhaltende Kind hat das Recht,
w�hrend zwei Jahren vor Schuleintritt den Kindergarten zu besuchen.
2 Vom Schuleintritt zur�ckgestellte Kinder k�nnen den Kindergarten bis 
zum Schuleintritt besuchen.

Art. 6
Zur Volksschule der Stadt Thun geh�ren:
a die Klassen der Primarstufe (1. bis 6. Schuljahr),
b die Klassen der Sekundarstufe I (7. bis 9. Schuljahr),
c die besonderen Massnahmen wie Spezialunterricht, Massnahmen zur 

besonderen F�rderung oder die Schulung in besonderen Klassen 
(Art. 17 VSG).
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Art. 7
1 Auf der Sekundarstufe I werden getrennte Real- und Sekundarklas-
sen gef�hrt.
2 Die Durchl�ssigkeit zwischen den Oberstufenklassen ist nach unten 
und oben gew�hrleistet.
3 In den drei Niveauf�chern Deutsch, Franz�sisch und Mathematik 
werden die Sch�lerinnen und Sch�ler beider Schultypen entsprechend 
ihrem Leistungsstand dem Real- oder dem Sekundarschulniveau zu-
geteilt.
4 Sch�lerinnen und Sch�ler aus Real- und Sekundarklassen k�nnen in 
den fakultativen F�chern in gemeinsamen Klassen unterrichtet werden.
5 Der Gemeinderat kann auf Antrag der Schulkommission f�r Versu-
che von h�chstens drei Jahren Dauer an einzelnen Schulen mit Unter-
richtsformen, welche von Abs. 1 bis 3 abweichen, Antr�ge an die Erzie-
hungsdirektion richten.

Art. 8
Die Mittelschulvorbereitung und der gymnasiale Unterricht erfolgen in 
speziellen, in den Oberstufenschulen gef�hrten Sekundarklassen.

Art. 9
1 Schul�rztliche und schulzahn�rztliche Dienste gem�ss Art. 59 und 60 
VSG1 werden zentral vom Amt f�r Bildung und Sport organisiert.
2 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten.

Art. 10
1 Die Stadt f�hrt Tagesschulangebote gem�ss den kantonalen Vor-
gaben. 
2 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten.

Art. 11
1 Die Stadt bietet freiwilligen Schulsport an.
2 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten.

Art. 12
1 Die Stadt ist Tr�gerin des Kadettenwesens.
2 Das N�here regelt der Stadtrat in einem Reglement.

Art. 13
1 Die Stadt gew�hrt Stipendien.
2 Das N�here regelt der Stadtrat in einem Reglement.

1 BSG 432.210

Zusammenarbeits-
formen auf der 
Sekundarstufe I

Mittelschulvor-
bereitung

�rztliche Dienste

Tagesschul-
angebote

Schulsport

Kadetten

Stipendien



4 430.10.01

III. Rahmenorganisation und FÅhrung von Kindergarten und Volks-
schule

Art. 14
1 Der Gemeinderat bestimmt, welche Schulstufen in welchen Schulan-
lagen gef�hrt werden.
2 Die Schulkommission bestimmt, welche Schulanlagen jeweils einer 
Schulleitung unterstehen.

Art. 15
1 Schulorgane sind
a der Gemeinderat,
b die Schulkommission,
c das Amt f�r Bildung und Sport,
d die Schulleitungen.
2 Zur Koordination der Aufgaben von Schulkommission, Schulleitungs-
konferenz sowie Amt f�r Bildung und Sport besteht ein Koordinations-
b�ro.
3 Zur Koordination der Schulleitungsaufgaben besteht eine Schullei-
tungskonferenz.
4 Zur Vorbereitung von Entscheiden zu Fachfragen k�nnen weitere 
Gremien wie z.B. st�ndige Kommissionen ohne Entscheidbefugnis ein-
gesetzt werden.

Art. 16
1 Die st�dtischen Schulen unterstehen den allgemeinen Regelungen 
und Grunds�tzen der Stadtverwaltung. Schnittstelle zur Verwaltung bil-
det das Amt f�r Bildung und Sport.
2 Sie erhalten f�r ihre Betriebskosten inklusive administrativen Auf-
wand ein Globalbudget zugewiesen.
3 Die Schulkommission schliesst mit den Schulen im Rahmen der ge-
setzlichen und reglementarischen Bestimmungen eine einfache Leis-
tungsvereinbarung ab.

Art. 17
1 Die Schulkommission besteht aus neun Mitgliedern. Sie werden vom 
Stadtrat gew�hlt. Ein Mitglied mit Wohnsitz in Goldiwil wird von der 
Schulgemeinde Goldiwil vorgeschlagen. 
2 Der Kommission geh�ren ferner von Amtes wegen an:
a eine Vertretung des Amtes f�r Bildung und Sport (mit beratender 

Stimme und Antragsrecht),
b Pr�sidium und Vizepr�sidium der Schulleitungskonferenz (mit bera-

tender Stimme und Antragsrecht). 
3 Der Sitz von Goldiwil ist bei der Zuteilung der Sitze der �brigen ge-
w�hlten Mitglieder an die Parteien nicht mit einzubeziehen.

Schulstufen, 
Schulanlagen

Schulorgane

Rechnungswesen

Schulkommission 
a Zusammen-
setzung, Wahl



5 430.10.01

4 Je nach traktandierten Gesch�ften nehmen f�r das betreffende Ge-
sch�ft ein Mitglied der entsprechenden Schulleitung oder eine entspre-
chende Lehrkraft an der Sitzung teil.
5 Die Kommission kann bei Bedarf Fachleute beiziehen.

Art. 18
1 Die Mitglieder der Schulkommission bringen Kenntnisse und Erfah-
rungen aus ihrem beruflichen und pers�nlichen Hintergrund ein, welche 
f�r die �bernahme des Amtes geeignet sind. Dabei ist auf eine m�g-
lichst breite Zusammensetzung zu achten.
2 Die gew�hlten Mitglieder der Schulkommission erhalten eine j�hr-
liche Entsch�digung, deren H�he vom Gemeinderat festgelegt wird. Er 
ber�cksichtigt dabei den Aufwand, der mit der spezifischen Funktion 
verbunden ist. Ausserordentlicher Aufwand kann zus�tzlich abgegolten 
werden.

Art. 19
1 Die Schulkommission ist unmittelbares Aufsichts- und Verwaltungs-
organ der Kinderg�rten und Volksschulen (Art. 34 VSG1)
2 Sie ist grunds�tzlich zust�ndig f�r alle Aufgaben und Befugnisse, die 
ihr gem�ss kantonaler Gesetzgebung �ber die Schulen �bertragen wer-
den, soweit sie nicht weiter delegiert worden sind.
3 Der Gemeinderat regelt die Aufgaben der Schulkommission.

Art. 20
Der Stadtrat w�hlt das Pr�sidium der Kommission. Im �brigen konstitu-
iert sie sich selbst.

Art. 21
1 Das Amt f�r Bildung und Sport ist als zentrale Verwaltungsstelle f�r 
alle Angelegenheiten des Bildungs- und Erziehungswesens zust�ndig, 
die nicht durch �bergeordnete Gesetzgebung oder durch dieses Regle-
ment und seine Ausf�hrungserlasse anderen Organen vorbehalten sind.
2 Es ber�t und unterst�tzt die Schulleitungen, die Schulkommission 
und den Gemeinderat.
3 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten.

Art. 22
1 Die Schulleitungen f�hren die ihnen unterstellten Schulen im Rah-
men der kantonalen und st�dtischen Vorgaben. Sie erhalten die n�tigen 
personellen und administrativen Mittel im Voranschlag zugewiesen. 
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2 Leitbilder der Schulen sind kongruent mit der st�dtischen Bildungs-
und Entwicklungspolitik.
3 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten.

Art. 23
1 F�r das Pr�sidium und das Vizepr�sidium wird eine j�hrliche Ent-
sch�digung ausgerichtet. 
2 Der Gemeinderat legt die H�he fest. Er ber�cksichtigt dabei den Auf-
wand, der mit der spezifischen Funktion verbunden ist. 

Art. 24
1 Die Eltern sind vom Kindergarten und von der Schule regelm�ssig und 
in angemessener Weise �ber die schulische Entwicklung und das Verhal-
ten ihrer Kinder sowie �ber wichtige Geschehnisse und Vorhaben im Zu-
sammenhang mit dem Unterricht, dem Schulbetrieb und der schulorgani-
satorischen Planung zu informieren.
2 Die Eltern werden einzeln oder als Gesamtheit auf ihr Verlangen 
durch die entsprechenden Lehrkr�fte, die zust�ndige Schulleitung oder 
durch die Schulkommission angeh�rt und beraten.
3 Sie haben das Recht, den Unterricht ihrer Kinder zu besuchen. Im 
Besonderen besteht die Informations- und Anh�rungspflicht der Schule 
gegen�ber den Eltern w�hrend des Vorbereitungsverfahrens zu �ber-
tritten und bei Laufbahn- und �bertrittsentscheiden innerhalb der Volks-
schule.
4 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten.

Art. 25
Der Gemeinderat 
a beschliesst die weiter notwendigen Ausf�hrungserlasse zu diesem 

Reglement, soweit nicht ausdr�cklich der Stadtrat oder die Schul-
kommission zust�ndig ist,

b regelt die Einsetzung weiterer nicht entscheidbefugter Kommissionen 
und w�hlt deren Mitglieder,

c regelt die Kindergarten- und Schulgelder f�r ausw�rtige Kinder. 

IV. Inkrafttreten, Çbergangsbestimmungen; Aufhebung und 
Anpassung bisherigen Rechts

Art. 26
1 Das Reglement tritt auf den 1. August 2009 in Kraft. 
2 Zusammensetzung und Amtsdauer der f�r die Amtsdauer 2007 bis
2010 gew�hlten Mitglieder der Schulkommissionen bleiben unver�ndert.
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Art. 27
Mit dem Inkrafttreten werden 
1. ge�ndert: 

Anhang I des Kommissionenreglements der Stadt Thun vom 13. De-
zember 2002:
a Spalte Kommissionen: �Schulkommission gem�ss Schulreglement 

bzw. Organisationsreglement der Schulgemeinde Goldiwil� wird 
ersetzt durch �Schulkommission gem�ss Bildungsreglement der 
Stadt Thun�. 

b Spalte Mitgliederzahl: �7–11� wird ersetzt durch �9�.
2. Aufgehoben:

Versuchsreglement Bildung der Stadt Thun vom 18. November 2004.

Thun, 2. April 2009 Namens des Stadtrates
Der Vize-Stadtratspr�sident: Lanz
Der Vizestadtschreiber: Berlinger
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